Stadt % Rottweil Vorlage Nr. 257/2025

Abteilung 4.1 - Stadtplanung
Sachbearbeiter(in): Krohn, Ursula

16.12.2025

Beratungsfolge Sitzungstermin
Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschuss (6ffentlich) 11.02.2026
Gemeinderat (6ffentlich) 25.02.2026

Bebauungsplan Rw 354-24 "Landesgartenschau - ehemaliges ENRW-Gelande" - Abwédgungs-
und Satzungsbeschluss

Beschlussvorschlag:
1. Abwagungsbeschluss
Der Gemeinderat der Stadt Rottweil stimmt den Abwagungsvorschlagen zu den von den
Behorden und sonstigen Tragern offentlicher Belange gemald § 4 Abs. 1 und 2 BauGB
sowie der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 1 und 2 BauGB und der Nachbargemeinden
gemal § 2 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen zum Bebauungsplan Rw 354-
24 ,Landesgartenschau — ehemaliges ENRW-Gelande", wie in Anlage 9 aufgelistet, zu.

2. Satzungsbeschluss
Der Gemeinderat der Stadt Rottweil beschlieBt den Bebauungsplan Rw 354-24,Landes-
gartenschau — ehemaliges ENRW-Geldande“ in der Fassung vom 16.01.2026 gemal3 § 10
Abs. 1 BauGB i.V.m. § 4 GemO als Satzung.

Vorgang:

22.11.2023 Vorlage 220/2023
Beschluss aktueller Planungsstand Entwurf Landesgartenschau 2028

23.10.2024 Vorlage 199/2024/1
Kenntnisnahme Sachstand zur Entwurfsplanung der Daueranlagen inkl.
Kostenberechnung

26.03.2025 Vorlage 043/2025
Aufstellungsbeschluss und Beschluss zur friihzeitigen Beteiligung
Frihzeitige Offentlichkeits- und Behdrdenbeteiligung
vom 07.04.2025 bis einschlieBlich 12.05.2025

16.07.2025 Vorlage 133/2025
Offenlagebeschluss und Beschluss zur Durchfiihrung der
Offentlichkeits- und Behérdenbeteiligung vom 28.07.2025 bis
einschlielRlich 28.08.2025
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12.11.2025 Vorlage 197/2025
Beschluss zur erneuten Offenlage und zur erneuten Durchfiihrung der
Offentlichkeits- und Behérdenbeteiligung
vom 24.11.2025 bis einschlieRlich 08.12.2025

Begriindung:

Die Stadt Rottweil hat im Jahr 2018 den Zuschlag zur Durchfiihrung der Landesgartenschau
Baden-Wiirttemberg 2028 im Rahmen des Landesprogramms ,,Natur in Stadt und Land“
erhalten und in einem landschaftsarchitektonischen Wettbewerb weiterentwickelt. Zur Um-
setzung des Wettbewerbsergebnisses und des sich aktuell in Bearbeitung befindlichen Ent-
wurfes miissen groRe Teile des Kerngebietes der Landesgartenschau bauplanungsrechtlich
abgesichert werden. Aufgrund der zeitlich und inhaltlich unterschiedlichen Anforderungen
an Teilbereiche im Gebiet werden mehrere Bebauungsplane unterschiedlicher GréRe
erarbeitet.

Im vorliegenden Bebauungsplan ,Landesgartenschau — ehemaliges ENRW-Geldnde” soll der
Teil-bereich 6stlich des Neckars lberplant werden. Neben einem urbanen Mischgebiet, das
im Bereich des ehemaligen ENRW- Geldandes gemischte Nutzungen, wie z.B. Wohnen,
Gewerbe, Biros, Gastgewerbe und Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche
und sportliche Zwecke zulassen soll, werden Verkehrsflachen und unterschiedlichste
Grunflachen festgesetzt.

Parallel zu den Planungen zur Landesgartenschau erfolgt die Revitalisierung des Neckars. Um
dies planungsrechtlich zu sichern, werden die MaBnahmen durch ein Planfeststellungs-/bzw.
Plangenehmigungsverfahren in zwei Abschnitten durch das Land Baden-Wiirttemberg ge-
sichert. Das Plangenehmigungsverfahren Neckarrevitalisierung Teil 2 wurde im Herbst 2025
eingeleitet.

Lage des Plangebietes und rdumlicher Geltungsbereich

Das Plangebiet liegt 6stlich des Neckars und der historischen Innenstadt von Rottweil. Der
Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Landesgartenschau — ehemaliges ENRW-Geldande”
umfasst den 6stlichen Teilbereich der Landesgartenschau, von der Schindelbriicke im Norden
bis zum ehe-maligen ENRW-Gelande im Siden. Insgesamt umfasst der Geltungsbereich eine
Flache von 20.716 m?2. Die Flurstticke Flst. Nrn. 2078/1 und 2033 werden vollstandig in den
Geltungsbereich integriert, wahrend Teilflichen der Flurstiicke Flst. Nrn. 2034, 2033/2, 2033/1,
2075/1 und 2075/3 in zweckdienlicher Abgrenzung in die Planungen mit aufgenommen
werden.

Verfahren

Die Bebauungsplanaufstellung erfolgt im zweistufigen Regelverfahren nach §§ 3 und 4
BauGB. Bei der vom 28.07.2025 bis einschlie8lich 28.08.2025 durchgefiihrten 6ffentlichen
Auslegung des Bebauungsplans haben 10 Behdrden und Trager offentlicher Belange
Anregungen vorgebracht.

Vom 24.11.2025 bis einschlieflich 08.12.2025 erfolgte eine erneute Offenlage nach § 4a Abs.
3 BauGB, in der nur zu den gednderten Sachverhalten Stellungnahmen abgegeben werden
konnten. In diesem Rahmen haben 10 Behérden und Trager 6ffentlicher Belange Anregungen
vorgebracht. Von Seiten der Offentlichkeit sind in allen Verfahrensschritten keine Stellung-
nahmen eingegangen.
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Die Anregungen sind in Anlage 9 zur Vorlage 257/2025 dargestellt und mit Abwagungsvor-
schlagen versehen. Die Anlage 9 zur Vorlage 257/2025 bildet die Grundlage fiir den
Abwadgungsbeschluss.

Fir die Entfernung des Biotops ,,Feldhecke entlang der StraRRe In der Au” (Anlage 6) wurde am
21.08.2025 eine Ausnahmegenehmigung nach § 30 Abs. 3 BNatSchG durch das Landratsamt
Rottweil erteilt. Fir die erforderliche Durchfiihrung der planexternen AusgleichsmaRnahmen
wird bis zum Satzungsbeschluss ein stadtebaulicher Vertrag zwischen der Stadt Rottweil und
dem Landratsamt Rottweil geschlossen.

Durch die Anregungen aus der erneuten Offenlage sind keine Anderungen erforderlich, es
erfolgte lediglich eine Erganzung der Verfahrensdaten. Die Voraussetzungen fiir den Satzungs-
beschluss liegen vor.

Finanzierung:

Kosten:

Die Kosten fiir die Erstellung des Bebauungsplanes werden von der Stadt Rottweil getragen. Die
Planungskosten belaufen sich, fiir den Bebauungsplan und Gutachten auf ca. 81.426 € brutto,
den Umweltbericht mit integriertem Griinordnungsplan auf ca. 20.718 € brutto, die faunistische
Untersuchung und artenschutzrechtliche Prifung auf ca. 25.101 € brutto.

Die Kosten fiir den erforderlichen externen Ausgleich (OkokontomaRnahme) belaufen sich auf
ca. 37.032 € brutto. Fir die externen MaRnahmen (Herstellen einer Feldhecke und eines
strukturreichen Biotopes) belaufen sich die Kosten auf ca. 17.200 € brutto.

Das Plangebiet befindet sich (iberwiegend im Sanierungsgebiet ,In der Au“. Die Planungskosten
inkl. Gutachten sind fir die Bereiche im Sanierungsgebiet zu 100 Prozent forderfahig (60%
Bund/Land, 40% Eigenanteil Stadt Rottweil).

Im Haushalt veranschlagt: % Ja |:| Nein

Zustandigkeit:

Der Gemeinderat ist gemald § 2 Abs. 2 Hauptsatzungi. V. m. § 39 Abs. 2 Nr. 3 GemO fiir den
Erlass von Satzungen zustandig. GemaR § 4 Abs. 2 Hauptsatzungi.V. m. § 7 Abs. 1
Hauptsatzung soll die Vorberatung durch den Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschuss erfolgen.

Anlagen:
Anlage 1 Zeichnerischer Teil (Fassung vom 16.01.2026, Biro fsp.stadtplanung)
Anlage 2 Planungsrechtliche Festsetzungen (Fassung vom 16.01.2026,
Biro fsp.stadtplanung)
Anlage 3 Gemeinsame Begriindung (Fassung vom 16.01.2026, Biiro

fsp.stadtplanung) Anlage 4:Umweltbericht mit integriertem
Grunordnungsplan (Fassung vom 16.01.2026,
Bilro faktorgruen — Landschaftsarchitekten)

Anlage 5 Spezielle artenschutzrechtliche Prifung (Fassung vom 29.09.2025,
Bilro faktorgruen — Landschaftsarchitekten)
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Anlage 5.1 Floristische und faunistische Erfassungen in Vorbereitung zur
Landesgartenschau 2028 in Rottweil (Fassung vom 29.10.2021, GOG -
Gruppe fir okologische Gutachten) — entspricht Anlage 1 zur saP

Anlage 5.2 Plausibilisierung der faunistischen Erfassungen (Fassung vom 17.04.2024,
Biro faktorgruen — Landschaftsarchitekten) - entspricht Anlage 2 zur saP

Anlage 5.3 Bestandsbdaume (Fassung vom 29.09.2025, Biiro faktorgruen —
Landschaftsarchitekten) - entspricht Anlage 3 zur saP

Anlage 5.4 Revierkartierung Brutvogel (Fassung vom 19.05.2025, Biiro faktorgruen —
Landschaftsarchitekten) - entspricht Anlage 4 zur saP

Anlage 5.5 Naturschutzfachliche Stellungnahme zur Inanspruchnahme des
geschiitzten Streuobstbestandes ,,In der Au“ (Fassung vom 14.10.2024,
GOG - Gruppe fiir 6kologische Gutachten) - entspricht Anlage 5 zur saP

Anlage 5.6 Endbericht der Fledermausuntersuchungen zur Abriss- und Umplanung auf
dem Landesgartenschaugeldande in Rottweil (Fassung vom 08.12.2024,
Biologische Gutachten Dietz) - entspricht Anlage 6 zur saP

Anlage 5.7  Verortung Kasten Haussperling/Fledermausquartiere (Fassung vom
09.09.2025, Landesgartenschau gGmbH) - entspricht Anlage 7 zur saP

Anlage 6 Ausnahmeantrag geschiitzte Feldhecke (Fassung vom 02.06.2025,
Blro faktorgruen — Landschaftsarchitekten)

Anlage 7 Verkehrsuntersuchung (Fassung vom Juni 2025, IGV Ingenieur
Gesellschaft Verkehr GmbH & Co.)
Anlage 8 Auswertung der Beteiligung der Behdrden und sonstiger Trager

offentlicher Belange und Abwagung der Stellungnahmen (Fassung vom
16.01.2026, Biro fsp.stadtplanung/Stadt Rottweil)

Anlage 9 Satzungen (Fassung vom 16.01.2026 — Biiro fsp.stadtplanung/Stadt
Rottweil)

Vorlage Nr. 257/2025 Seite 4 von 4



	FLD_VONAME
	SMC_BM_VOTEXT5
	OStatus
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Kontrollkästchen1
	Kontrollkästchen2
	SMC_BM_VOTEXT6
	Anlage

